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Ordnung vermehrt die kust zu sparen und 
zu erwerben. Einem guten Wirthe kann 
nichts angenehmer seyn, als sich alle 
Tage die Summe seines wachsenden 
Glückes zu ziehen.

Göthe.

Vorwort.

ersten Schritte für die Begründung der Li bauschen 
Sparkasse geschahen schon im Jahre 1823; denn Friederich 
Hagedorn jun. entwarf damals die bis 1848 gültig ge­
wesenen Statuten und unterlegte selbige dem derzeitigen Herrn 
General ^Gouverneur der Ostsee-Gouvernements, Hochwelcher 
sie am 27. December 1824 bestätigte. Die Anstalt wurde, 
nachdem ihr Stifter eine Sicherheit, betragend zweitausend 
Silber-Rubel, freiwillig bestellt hatte, von ihm und den ihm 
beigetretenen Mitverwaltern, P. E. Laurentz - Mester und 
F G. Schmahl, am 6. Marz 1825 eröffnet, woher solche 
jetzt die älteste ihrer Art im Russischen Reiche ist. Sie hat 
durch ihre für die Einleger bequeme und ihren Wünschen 
entsprechende Einrichtung hier allgemeines Vertrauen erlangt, 
und Ergebnisse geliefert, welche ihren Verwaltern, von denen 
leider schon im Jahre 1836 P. E. Laurentz-Mester we­
gen seines Ablebens ausschied, den schönsten Lohn und den 
Bewohnern Li bau's, so wie der Umgegend die sicherste 11 e# 
berzeugung von dem Nutzen der Sparkassen gewahrt haben. 
— lieber den Fortgang und die jetzige Größe der Anstalt ge­
ben die hier beifolgenden Tabellen nähere Nachweisung, bei 
deren Durchsicht man nicht unbeachtet lassen darf, daß der 
Wirkungskreis dieser Sparkasse eigentlich sehr beschränkt ist. 
— Anfangs erhielten die Einleger fünf pro Cent Zinsen ver­
gütet, wie solches die alten Statuten besagen. Dies mußte 
nach Errichtung des Kurländischen Creditvereins eine Abän­
derung erleiden. Da nämlich dessen Pfandbriefe nunmehr das 
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Hauptmittel für bit sichere Unterbringung der Sparkasscngel» 
der bildeten, und ebenfalls nur fünf proCent Renten dar» 
boten, fo wurde mit höherer Genehmigung in Beziehung auf 
die Sparkasse die Bestimmung getroffen, daß alle vor Jo­
hannis 1832 gemachten Einlagen noch ferner mit fünf, die 
späteren hingegen mit vier und einem halben proCent ver­
zinset werden sollten. Die im Jahre 1836 eingetretene Her­
absetzung der Pfandbriefrentcn auf vier vom Hundert bewirkte 
bei der Li bauschen Sparkasse nichts weiter, als die Feststel­
lung eines gleichen Zinsfußes für alle Einlagen ohne Aus­
nahme, denn das inzwischen schon erworbene Kapital und 
die Geringfügigkeit der Verwaltungskosten ließen diese Maaß- 
regel ausführbar erscheinen. Nicht nur die eben erwähnten, 
durch die Zeitumstände herbeigeführten, Zinsenreductiouen, son­
dern auch andere Erfahrungen und Rücksichten machten eine 
Abäriderung der ersten Statuten nothwendig. Vorzüglich 
mußte darauf Bedacht genommen werden, der Anstalt, die 
täglich mehr an Ausdehnung gewann, einen festeren Bestand 
und, wo möglich, eine immerwährende Dauer zu verschaffen. 
Letzteres konnte um so leichter ermöglicht werden, als die 
Li bausche Kaufmannschaft, statt der vorgedachten bisherigen 
Gewährleistung des Stifters, eine anderweitige Sicherheit von 
fünftausend Silber-Rubel bestellte. Außerdem erschienen in 
Hinsicht auf das eigene Kapital der Anstalt und auf sonstige 
Gegenstände verschiedene Anordnungen, die man für zweck­
mäßig und zeitgemäß erachtete, unentbehrlich. Die demnach 
mehrfach hier und höheren Orts umgearbeiteten Statuten ge­
langten endlich zur Allerhöchsten Bestätigung, welche am 
27. December 1847 erfolgte.

Diefe neuen Statuten übergeben wir jetzt in einer deut­
schen Uebersetzung durch den Druck dem Publikum.

Libau, den 12. Junius 1849.

Die Administratoren der Libauschen Spar-Cassa:
F. Hagedorn jun. K. G. Schmahl.
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Auf dem Originale haben Seine 
Kaiserliche Majestät Aller* 
höchst eigenhändig zu schreiben ge* 
ruht:

„Dem sei also."
Sk. Petersburg, 

Ьсп 27. December 1847.

Reglement
der

-- °Г^П =
in der Stadt Liban.

i. Zweck der Anstalt.
4- 1.

Die Spar - Casse hat den Zweck, durch Annahme und 
Verzinsung kleiner Summen auch den Minderbegüterten ein 
Mittel darzubieten, ihre Ersparriisse auf eine sichere und vor* 
theilhafte Weise für künftige Bedürfnisse zurückzulegen.

II. Grund-Kapital der Spar-Casse.
2.

Das Bestehen der Spar-Casse wird durch ein, von 
Seiten der Libauschen Bürgerschaft großer Gilde beigebrachtes 
Unterpfand von fünf Tausend Rubel Silbermünze, und durch 
die seit Gründung der Casse (im Jahre 1825) bereits ange­
wachsenen Ueberschüsse sicher gestellt. Diese beiden Summen 
bilden das Grund»Kapital der Casse. Wenn mit der Zeit 
dieses Kapital bis zum Betrage von 25,000 Rubeln S. M. 
augewachsen sein wird, soll der fernere Gewinn der Casse, 
auf Beschluß der vorgedachken Bürgerschaft, mit Genehmigung 
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und Bestätigung des Libauschen Magistrats, zu wohlthatigeu 
Anstalten in der Stadt Libau verwendet werden. Das Grund­
Kapital selbst aber von 25,000 Rubeln S. M. verbleibt oh­
ne irgend eine Schmälerung Eigenthum der Spar - Casse, 
oder im Falle der Aufhebung derselben, Eigenthum der Stadt.

in. Verwaltung der Casse.
3.

Die Spar - Casse steht unter der unmittelbaren Ober­
Aufsicht des Libauschen Etaötmagistrats und eines besondcrn, 
von dem Magistrate aus seinen Mitgliedern zu erwählenden 
Inspektors. Die speciclle Verwaltung der Casse aber wird 
einem Direktor und zwei Beisitzern anvertraut.

IV. Wahl der Administratoren der Spar­
Casse, deren Rechte, Verpflichtungen 

und Verantwortlichkeit.
§. 4.

, Die bisherigen, seit dem Jahre 1825 fungirenöen Ad­
ministratoren der Spar - Casse verbleiben auch ferner in die­
sem Amte, so lange sie selbst es wünschen. Für die Zukunft 
aber wird folgende, bei der Wahl der Cassen-Administratoren 
zu beobachtende Ordnung festgestellt: Die Bürgschaft der gro­
ßen Gilde veranstaltet durch ihre Aeltesten eine Versammlung, 
zu welcher außer Kaufleuten, auch Exemten und Beamte, 
welche in Libau unbewegliches Vermögen besitzen und Thcil- 
nahme für diese Anstalt hegen, zuzuziehen sind. In dieser 
Versammlung werden zuverdörst neun Kandidaten auf die 
Wahl gebracht, von welchen durch Ballotement, nach Mehr­
heit von wenigstens zwei Drittel der Stimmen, sechs gewählt 
werden, aus denen der Stadtmagistrat drei zu Administrato­
ren der Spar-Casse und einen zum Stellvertreter, für den 
Fall der Erkrankung oder des Ablebens eines oder des an» 
dem Administrators, bestätigt. Die drei Administratoren 
wählen aus ihrer Mitte einen zum Direktor, wahrend die 
beiden übrigen den Namen von Beisitzern führen.

5.
Die Wahl wird auf drei Jahre getroffen. Nach Ab­

lauf des Trienniums scheidet alljährlich von den Administra­
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toren der Casse einer durch's Loos oder durch einstimmigen 
Beschluß aus, und an seine Stelle werden aus vier von den 
Aeltesten der Kaufmannschaft präsenkirten Kandidaten, in ob- 
gedachter Ordnung zwei erwählt, von denen der Stadtmagi­
strat den einen zum Administrator, den andern aber zum 
Stellvertreter für den Fall der Erkrankung oder des Able­
bens eines oder des andern Administrators bestätigt.

. . 6.
Bei jeder neuen Wahl kann der ausjchcidende Admini­

strator oder Stellvertreter von neuem erwählt werden. Nur 
Derjenige, welcher fechs Jahre hintereinander das Amt eines 
Administrators verwaltet hat, ist berechtigt die neue Wahl 
abzulehnen; was er jedoch der Versammlung vorher anzuzei­
gen verbunden ist.

7.
Die ausscheidenden Administratoren werden von den im 

Amte verbleibenden und von den neu in's Amt tretenden Ad­
ministratoren über die gehörige Abgabe des Geschäfts förm­
lich quitlirt. Die bei solcher Gelegenheit etwa entstehenden 
Zweifel sind von dem Stadtmagisirate sofort zu entscheiden.

§. tz.
Die Administratoren verwalten ihr Amt bei der Spar­

Casse unentgeltlich, und betreiben die Geschäfte derselben so 
viel als möglich alle gemeinschaftlich. Die Bestimmung der 
Versammlungszeit, so wie der Gegenstände für dieBcrathnn- 
gen, hängt von dem Direktor ab. Wenn sich aber hinsicht­
lich der Entjcheidung irgend eines Umstandes eine Schwierig­
keit ergiebt, so haben die Administratoren das Recht und 
sind sogar dazu verpflichtet, den Rath von Rechtsverständi­
gen einzuzichen.

§. 9.
Zur Führung der Spar-Cassen-Dücher gemäß der vor­

geschriebenen Ordnung stellen die Administratoren einen Buch­
halter, und zur Besorgung der Kanzellei-Geschäfte besondere 
Beamte an, denen sic nach ihrem Ermessen Gehalte bestim­
men, zugleich aber streng darauf sehen, daß die Bücher rich­
tig und in gehöriger Ordnung, ohne die geringste Vernach- 
läßigung, geführt und unfehlbar zum J2. Juni eines jeoeu 
Jahres abgeschlossen werden.
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§. 10.
Die Abmittistrakoren haben unter eigener Verantwort­

lichkeit darüber zu wachen: a) daß alle bei der Spar-Casse 
kittgegangenen oder von derselbeir ausgezahlten Gelder gehö­
rig gebucht und verrechnet werden, und daß die vorhandenen 
Vaarschaften inrd Werthdokumente an sichern Orten und zwar 
in einem eisernen mit drei Schlössern versehenen Kasten ver­
wahrt werden, zu welchen jeder Administrator einen Schlüs­
sel haben muß; und b) daß die Capitalien mit Beobachtung 
der vorgeschriebenen Regeln ausgeliehen werden und die Zin­
sen regelmäßig einfließen.

11.
Für jede Abweichung von den oben vorgeschriebenen 

Regeln und für jeden daraus für die Spar-Casse erwach­
senden Verlust sind die Administratoren in gesetzlicher Grund­
lage verantwortlich.

V. Rechte und Obliegenheiten des Zn» 
spectorö der Spar-Casse.

12.
Der Inspector der Spar-Casse ist verpflichtet, wenigstens 

einmal halbjährlich, plötzlich und ohne alle vorhergegangene 
Anzeige an die Administratoren, die Spar-Casse und deren 
Verwaltung überhaupt zu revidiren, wobei er die zum Juni­
Monat abgeschlossenen Bücher genau durchsieht und beschei­
nigt, von jeder etwa entdeckten Unordnung aber sofort dem 
Stadtmagistrate Anzeige macht.

§. 13.
Sammtliche Blanquets der zur Ausreichung bestimm­

ten Spar-Casscn-Scheine hat der Inspector mit den Anfangs­
buchstaben seines Tauf- und Familien-Namens zu unterzeich­
nen und dann den Administratoren zu übergeben, die über 
den Elnpfang derselben in einem besonder» zu diesem Zwecke 
eingeführren Buche guittiren. Von der gehörigen Verwen­
dung dieser Scheine überzeugt sich der Inspector der Spar­
Casse, indem er die Zahl der eingrlösten und der nach den 
Bücherrr als noch im Uinlauf bezeichneten Scheine, mit den 
vorräthig befundenen vergleicht.
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VI. Rechte und Obliegenheiten des 
«vtadtmagistrarS.

14.
Der Stabkmagistrat erwählt aus seinen Mitgliedern den 

Inspector der Spar-Casse, bestätigt die von den Aeltesten der 
Libauschen Gemeinde erwählten Administratoren der Spar-Cas­
se, vergleicht ihre Vorstellungen mit den bestehenden Gesetzen 
und entscheidet dieselben; bewahrt bei sich die Werthpapiere 
und Documente auf, wacht über die rechtmäßige Verwendung 
des jährlichen Gewinnes der Spar-Casse, und dient zugleich 
als competente Gerichtsbehörde sowohl überhaupt für alle die 
Administration der Spar»Casse betreffenden Angelegenheiten, 
als auch für alle gegen dieselbe verlautbarte Klagen.

§ 15.
Ueberdieß ist der Stadtmagisirat berechtigt, die Spar­

Casse zu jeder Zeit durch der» Inspector oder durch ein ande­
res Magisiratsglied, ohne vorhergegangene Benachrichtigung 
der Cassa-Administratoren, revidiren zu lassen.

§ 16.
Der Stadtmagistrat erhält alljährlich, und zwar späte­

stens am ersten August, von der Spar-Cassen»Administration 
eine Rechenschaft über den Stand der Kasse und über die Re­
vision ihrer Bücher durch den Jirspector. Diese Rechenschaft 
wird sogleich durch den Druck veröffentlicht und zur Kenut- 
niß der Libauschen Bürgerschaft gebracht.

VH. Operationen der Spar-Casse.
1. Gmpfang von Einlagen.

§ 17.
Die Spar - Casse nimmt Einlagen bis zum Belauf von 

Einhuuderk Rubel Silbermünze per Person an, rrnd zwar an 
jedem Sonnabend Nachmittag von 5 bis 7 Uhr, vom 1. bis 
12. Juni aber und vom 1. bis 12. December täglich zu deu- 
selbey Stunden.

18.
Einlagen unter fünf Rube! Silber Münze genießen kei­

ne Zinsen, und können ohne vorläufige Anzeige bei der Spar- 
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Casse, in bett Terminen vom 1. bis 12. Juni und vom 1. 
bis 12. December zurückgezahlt werden Heber solche Einla­
gen wird dem Einleger ein Schein nach dem Formular sub 
Litt. «L crtheilt.

§. 19.
Für Einlagen von fünf bis einhundert Rubel Silber- 

Müuze werden Zinsen zu vier Procent für's Jahr gezahlt, und 
über dergleichen Einlagen nach dem Schema sub Litt. 1EB 
die Scheine entweder auf den Namen des Einlegers, oder nach 
feiner Bestimmung aus den Namen irgend einer andern Per­
son ausgereicht. Ist ein Schein nicht auf den Namen des 
Einlegers, sondern aus den Namen des Vorzeigers ausgereicht, 
so haftet die Verantwortlichkeit an der Person des Einlegers, 
Die Zinsenberechnung für dergleichen Einlagen beginnt vom 
12. Juni und vom 12. December, wenn die Einlagen auch 
vor diesem Termine gemacht worden. Die Zinsenzahlung aber 
geschieht jährlich nur vom I. Mai bis 12. Juni. Wenn int 
Lauft dieser ftchswöchentlicheu Frist die Zinsen nicht erhoben 
werden sollten; so kann der Eigenthümer des Spar-Kaffem 
Scheines die Zinsen nicht eher, als im kommenden Jahre zu 
dem für die Reutenauszahlung bestimmten Termin fordern.

§. 20.
Wünscht der Einleger die Zinsen nicht früher, als bei 

Rückforderung des Kapitals zu empfangen, so ist er verpflich­
tet, darüber sogleich bei Einzahlung seiner Einlage in die Spar­
Casse die gehörige Anzeige zu machen, und erhalt in solchem 
Falle einen Schein nach dem Schema sub Litt. (?.— Für 
Einlagen dieser Art wird zwar Zins vom Zins berechnet, je­
doch übrigens nur alljährlich zu Johanni.

§. 21.
Die der Spar-Casse anvertrauten Summen werden den 

Einlegern in den dazu festgesetzten Terminen, d. h. vom 1. bis 
12. Juni und vom 1. bis 12. December, nach vorhergegan­
gener mündlichen oder schriftlichen zwei Monate vor den ge­
dachten Terminen zu verlautbarenden Kündigung zurückgezahlt. 
Der Inhaber des Spar Cassenscheines quittirt auf der Rück­
feite desselben über den Empfang des Geldes, und die Admi­
nistration aunullirt den Schein, indem sie ihre Unterschriften 
durchsircicht. >

§. 22.
Die Spar - Cassenschcrue können zwar auch auf andere 
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Personen übertragen werben, es ist aber, zur Abwendung 
jedes möglichen Unterschleifs, von einer jeden solchen Heber» 
tragung der Administration der Spar-Casse Anzeige zu machen, 
damit von derselben die Cession sowohl in den Büchern der 
Casse, als auch aus der Rückseite des Scheines vermerkt 
werde.

§. 23.
Sollte ein Spar-Cassenschein verloren gehn, so hat der 

letzte Inhaber desselben darüber der Spar-Cassen »Administra­
tion gehörige Anzeige zu machen. Die Administration erlaßt 
sodann für seine Rechnung eine Bekanntmachung über de» 
Verlust des Scheines und diese Bekanntmachung wird in der 
Libauschen Zeitung, in den Kurländischen Gouvernements» 
Anzeigen und in der lettischen Zeitung abgedrnckt, auch au­
ßerdem an die Thüren der Kirchen und des Rathhauses zu 
Liban öffentlich angeschlagen. Mittelst dieser Anzeige wird ein 
viermonatlicher Termin zur Einlieferung des Scheines bei der 
Spar-Casse, bei der Verwarnung anbcraumt, wie nach frucht­
losem Ablauf gedachter Frist, der Inhaber seines Rechtes an 
die, in dem Scheine verschriebene Summe verlustig gehe. 
Meldet sich niemand im Laufe der anberaumten Frist, so wird 
demjenigen, der als Eigenthümer des Scheines über den 
Verlust desselben Anzeige gemacht hatte, entweder ein neuck 
Schein ausgefertigt, oder die im Scheine verschriebene Summe 
ausgezahlt. Würden aber Ansprüche an den verloren gegan­
genen Schein verlautbart werden, so überläßt die Administra­
tion der Spar-Casse die Entscheidung des Streites dem 
Stadtmagistrate.

§. 24.
Stirbt der Inhaber eines Spar-Cassenscheines, so wird 

die in dem letztem verschriebene Summe dem Erben oder 
dem Curator des Nachlasses, jedoch nicht anders, als auf 
offizielle Requisition oder auf amtliches Zeugniß der compe» 
tenten Behörde ausgezahlt.

25.
Wenn die, von einer und derselben Person auf mehrere 

Scheine gemachten Einlagen, iii ihrem Gesammtbetrage die 
Summe von fünfhundert Silberrubeln erreichen, so bleibt es 
den Administratoren der Spar - Casse freigestellt, nach vorher­
gegangener, zu Weihnachten an den Einleger zu erlassenden 
Kündigung, das Kapital im nächstfolgenden Iohannistermin 
zurückzuzahlen; wobei die Administratoren übrigens verpflichtet 
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sind, solchen Personen, die in Geldgeschäften keine Erfahrung 
haben, und zumal Minderjährigen Nachsicht angcdeihen zu 
lassen.

26.
Die mit Eintragung und Rückzahlung von Einlagen 

verbundenen Unkosten, nimmt die Spar»Caffe auf ihre Rech» 
tiling und deckt dieselben aus eigenen.Mitteln.

27.
Auf die, in die Spar-Casse eingetragenen Summen darf 

weder bei Krons-, noch bei Privatforderungen ein Verbot 
oder Arrest verhängt werden.

%. Ausreichung von Darlehneu.
H. 24

Die, der Spar - Caffe anvertrauteu Capikalien werden 
gegen nachfolgend bezeichnete Sicherheit als Darlehne vergeben: 
a) Auf Pfandbriefe der Kurländischen, Livländischen und 

Ehstländischen Ritterschafts - Banken und auf Billette der 
Kaiserlichen Rcichs-Commerz-Bauk.

b) Auf Schuldverschreibungen und Obligationen unter Hypo» 
thek liegender Gründe. Unter Hypothek 'von Fideicomissa 
und Majoratsgütern darf die Spar-Casse aber nicht 
mehr darleihen, als den Betrag der Antritts - Summe, 
welche der Erbe eines solchen Gutes nur mit Schulden 
belasten darf Gegen Hypothek anderweitiger Immobilien 
aber, als nämlich: auf städtische Wiesen, gegen Feuers­
gefahr versicherte Häuser, Speicher und andere Baulich­
keiten, darf das zu bewilligende Darlehn zwei Drittel 
desjenigen Werthes derselben nicht übersteigen, welcher 
durch gerichtliche Extracke aus den Kaufregistern documentirt, 
oder aber mittelst Taxation ausgemittelt worden ist.

c) Gegen Kastenpfand von Russischen Staatspapieren, als 
nämlich: auf Billette der verschiedenen Reichs-Banken zu 
ihrem vollen Nennwcrthe: auf anderweitige Ctaatspapiere 
aber nach den, für ihre Annahme bei den Kronsbehörden 
bestehenden Grundsätzen, durch welche der Werth dieser 
Papiere festgestellt worden; auf verschiedene andere Werth- 
papiere, jedoch nicht über drei Viertel ihres effectiven 
Werthes. — Die zum Depot vorgestellten Werthpapiere 
müssen für den Fall der ausbleibenden Rückzahlung in 
einem solchen Betrage cedirt werden, daß dadurch die 
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Forderung der Spar«Casse an Kapital, Renten und Un­
kosten vollkommen gedeckt ist.

29.
Zu jeder Bewilligung von Darlehnen wird die Zustim­

mung aller drei Administratoren der Spar-Casse erfordert.
30.

Alle Obligationen, Schuldverschreibungerr und ander­
weitigen Dokumente über die, von der Spar-Casse ausgelie­
henen Gelder, müssen von Wort zu Wort in ein dazu bestimmtes 
besonderes Buch eingetragen und darauf im Original dem 
Stadtmagistrate gegen Empfangschein zur Aufbewahrung 
übergeben werden. Es müssen dergleichen Dokumente immer 
corroborirt und die auf denselben befindlichen Unterschriften 
von der competenteu Behörde beglaubigt sein, welche letztere, 
wenn sie den Act nicht sogleich vollziehen kann, der Spar« 
Casskn-Administration über die Erttgegennahme der Dokumente 
zur Beglaubigung einen Empfangsschein ausstellt, der bei 
Rückgabe der beglaubigten Dokumente der Behörde wiederum 
zurückgegeben wird.

§. 31.
Bedürfen die Administratoren der Gelddokumente wegen 

Einlösung derselben durch die Darlehnsempfanger, oder sonst 
in irgend einer andern Veranlassung, so erbitten sie sich die 
gedachten Dokumente von dem Stadtmagistrate unter Rück« 
sendung der von demselben früher ausgestellten Ernpfangscheine. 
Der Empfang der Originaldokumente aus dem Verwahr ist 
jedesmal von allen drei Administratoren zu bescheinigen.

§. 32.
Wenn ein Schuldner sein Pfand zum Termin nicht einlöst, 

und wenn er, ungeachtet aller Anerinnerungen, die rückstän­
digen Zinsen in Jahresfrist nicht berichtigt, so ergreift die 
Epar-Cassen-Administration sofort die gesetzlichen Maaßregeln, 
um sich aus den deponirten Unterpfändern bezahlt zu machen.

Anmerkung: Sollten einige dieser Bestimmungen in 
Zukunft den Zeitverhaltnissen nicht mehr entsprechen, so ist die 
Administration der Spar-Casse verbunden, die etwa nöthigen 
Abänderungen zu entwerfen und in vorgeschriebener Ordnung 
der Staatsregierung zur Bestätigung vorzulegen; die Grund­
regeln dieser Verordnung aber müssen für alle Zeit in Kraft 
bleiben.

Unterzeichnet: An Stelle des Präsidenten des Reichsrathes 
Graf L e w a sch o w.
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Formular sub JLitt. &4L

■ Äaß N. N. zu der Hochobrigkeitlich bestätigten
Spar-Casse zu Libau die Summe voir Nubel ООО
Silbermünze deponirt hat und dieser Betrag bei 
Vorzeigung dieses Scheines in den laut Statuten 
bestimmten Terminen vom I. bis 12. Juni und 

«-—   vom 1. bis 12. December zurückgezahlt werden 
wird hiedurch von der Administration der 

Casse bescheinigt. Libau, den . . . 18 . .
(L. 8.) Unterschrift der Administratoren der Casse.

Formular sub hitt. IS.
В. №. Rub. 00—00 Cop. S. M.

_ ____ ___ Daß N- N. zu der Hochobrigkeitlich bestätigten 
Spar-Casse zu Libau die Summe von Rubel ООО 
Silbermünze zur Fruchtbarmachung abgegeben hat, 
und de... selben oder getreuem Inhaber dieses 
Scheines die Renten dafür ä 4 proCent jährlich 

1 in dem laut Statuten bestimmten Termin vom l.
Mai bis 12. Juni, wie auch das Kapital nach 
vorhergegangener Aufsage in dem Termin vom 1. 
bis 12. Juni und vom 1. bis 12. December zu­
rückgezahlt werden soll, wird hiedurch von der 
Administration der Casse bescheinigt.

Libau, den . . . 18 . .
(L. 8.) Unterschrift der Administratoren der Casse.

Formular sub hitt. С.
С. №. 00 Rubel 00 Cop. S. M.

________ Äaß N. N. zu der Hochobrigkeitlich bestätigten
Spar-Casse zu Libau die Summe von Rubel ООО 
Silbermünze zur Fruchtbarmachung durch Zinses» 
Zins eingezahlt hat und berechtigt sein soll, dieses 
Kapital nach vorhergegangener Aufsage mit den 

■■■■■—ä 4 proCent jährlich zu berechnenden Zinsen und
Zinseszinsen in den laut Statuten bestimmten Ter» 
minen vom 1. bis 12. Juni und 1. bis 12. 
December zurückzufordern, wird hiedurch von der 
Administration der Casse bescheinigt. 

Libau, den . . . 18 . .
(L. S.) Unterschrift der Administratoren der Casse.

Das Original ist unterzeichnet: an Stelle des Präsidenten 
des Reichsraths Graf Lewaschow.


